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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.  
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Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 1990) vom 18. Dezember 1990. 
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Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr

Fachbereich Vermessung Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleiterin Vermessung Leiter des Amtes für Planen und Vermessen

Bezirksbürgermeisterin 

Der Bebauungsplan wurde

in der Zeit vom      18.10.2010          bis einschließlich       17.11.2010         öffentlich ausgelegt.
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 

am      24.03.2011        beschlossen.
Berlin, den     05.04.2011

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr

Amt für Planen und Vermessen

Leiter des Amtes für Planen und Vermessen

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1

Schoeps

des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.
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Berlin, den     01.07.2011

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Bezirksstadtrat

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Die Verordnung ist am         09.07.2011            im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.  327          verkündet worden.
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Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis 
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Planunterlage:  ALK 1:1000, Stand Juni 2010  
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Textliche Festsetzungen:

1. Im allgemeinen Wohngebiet und auf den Flächen für den Gemeinbedarf sind 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb der für Stellplätze, 
Garagen und Nebenanlagen ausgewiesenen Flächen Stellplätze, Garagen 
und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO unzulässig. Dies gilt nicht für Wege 
und Zufahrten.

2. Im allgemeinen Wohngebiet und auf den Flächen für den Gemeinbedarf ist 
eine Befestigung von Wegen und Zufahrten nur in wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit 
wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, 
Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

3. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der 
Festsetzungen.

Hinweise: 

Nachrichtliche Übernahme von nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
getroffenen Festsetzungen und von Denkmälern nach Landesrecht.
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Abzeichnung
Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplans XXII-31 ,
festgesetzt am  01.07.2011 , übereinstimmt.

Berlin, den

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr
Amt für Planen und Vermessen
Fachbereich Vermessung

Im Auftrag


